		

		
Zur Startseite zur?ck
		

Sprungnavigation



		Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:

		Zum Inhalt der Seite | 
        zur Hauptnavigaton | 
		zur Subnavigation | 
		Toolbar/Disclaimer | 
		Den Inhalt der Website durchsuchen | 
		Zur Fusszeile | 
		Zum Seitenanfang
		
			
            	Hinweise zur Sprungnavigation
                
            	
?ber folgende Tastenkominationen im gelangen Sie zu den Hauptrubriken oder haben folgende Optionen:

            		F?r Internet Explorer [ALT] + K?rzel(Siehe Liste) und mit Return/Eingabe best?tigen
	F?r Firefox [ALT] + [SHIFT/UMSCH] + K?rzel(Siehe Liste)
	F?r Netscape [ALT] + K?rzel(Siehe Liste)
	F?r Opera dr?cken Sie die Tasten [SHIFT/UMSCH] + [ESC], lassen Sie die Tasten wieder los und w?hlen Sie ein K?rzel(Siehe Liste)


                Liste mit den Tastaturk?rzeln
                	q = Startseite
	r = Inhalt der Seite
	v = zur Hauptnavigation
	t = zur Subnavigation
	u = Toolbar / Disclaimer
	s = Den Inhalt der Website durchsuchen
	w = Zum Inhaltsverzeichnis/Sitemap
	p = Seite drucken
	y = Seite als PDF Datei
	z = zum Seitenanfang
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Nichterwerbstätigkeit

Zuständige Abteilung: Gemeindezweigstelle SVA




Die AHV unterscheidet zwischen Erwerbstätigen und Nichterwerbstätigen. Als Nichterwerbstätige gelten Personen, welche kein oder nur ein geringes Erwerbseinkommen erzielen. Dies gilt für:
 
 
 	Versicherte, die nicht erwerbstätig sind
	Versicherte, die erwerbstätig sind, aber weniger als den Mindesbeitrag (Fr. 503.00) abrechnen 
	Versicherte, die weniger als 50 % oder 9 Monate im Jahr erwerbstätig sind


 Nur Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer haben Anspruch auf eine Vollrente der AHV oder der IV. Es ist Sache der Versicherten, sich um ihre Beitragspflicht zu kümmern.
 
 Die Nichterwerbstätigen sind ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahr beitragspflichtig. Die Beitragspflicht endet, wenn das ordentliche Rentenalter erreicht wird.
 
 Nichterwerbstätige müssen keine Beiträge bezahlen, wenn der Ehegatte im Sinne der AHV erwerbstätig ist und mind. Beiträge in der Höhe von Fr. 1006.-- entrichtet.
 
 Erfüllen Sie all diese Anforderungen nicht, ist es nötig, Sie als Nichterwerbstätige zu erfassen. Für die nötigen Unterlagen (Formulare) sowie für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wenn Ihnen das Ausfüllen der Anmeldeformulare Mühe bereitet, sind wir Ihnen gerne dabei behilflich. 
 
 Detaillierte Informationen erhalten Sie unter http://www.sva-ag.ch .
 Unter der gleichen Adresse können auch Merkblätter bestellt werden.
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